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Verordnung für Bundeshilfe für behördliche geschlossene Unternehmen  
in Luzern tritt in Kraft – trotz mangelnder Transparenz  
 
Heute hat der Regierungsrat die angepasste Härtefallverordnung kommuniziert. Dies wurde 
nötig, damit die vom Bund beschlossenen Möglichkeit zur Umsetzung auch in Luzern umge-
setzt werden kann. Die SP begrüsst die schnelle Anpassung und dass ihre Forderung nach 
mehr À-fonds-perdu-Beiträgen endlich Gehör gefunden hat. Die SP bemängelt aber die feh-
lende Transparenz bezüglich branchenspezifischer Modalitäten, die in der Kompetenz des Fi-
nanzdepartements festgelegt werden sollen. Diese Rahmenbedingungen müssen nun so 
schnell wie möglich aktiv und transparent kommuniziert werden, damit die Betriebe wissen, 
in welcher Grössenordnung die Unterstützung ausfallen wird.  
 
Aufgrund der Anpassungen der Änderung der Covid-19-Härtefallverordnung, wo Stützungsin-
strumente zugunsten der behördlich geschlossenen Unternehmen beschlossen wurde, muss 
auch der Kanton Luzern seine Verordnung anpassen. Die neuen Vorgaben des Bundes sehen 
vor, dass sich die Beiträge der Kantone an den ungedeckten Fixkosten orientieren. Mit einer Er-
höhung der Obergrenzen auf 20 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes 2018 und 2019 
beziehungsweise auf 750’000 Franken pro Unternehmen, sollen Unternehmen mit hohen Fix-
kosten besser berücksichtigt werden können. 
 
Höhe der Beiträge noch ungewiss  
Die Regierung sieht davon ab, diese neuen Höchstgrenzen in der kantonalen Verordnung weiter 
einzuschränken, was die SP begrüsst. Der Regierungsrat bemächtigt nun das Finanzdeparte-
ment im Rahmen der Verordnungsanpassung, die Höhe der Beiträge pro Branche sowie weitere 
Einzelheiten zu prüfen und festzulegen. Die SP fordert den Regierungsratsrat auf, diese bran-
chenspezifischen Modalitäten bezüglich der Höhe der Beiträge in Prozent aktiv und transparent 
zu kommunizieren. “Es kann nicht sein, dass die Betriebe weiterhin im Ungewissen bleiben, wie 
hoch die Unterstützung nun ausfallen und ob es weitere branchenspezifische Kriterien gibt”, 
sagt Kantonsrätin Simone Brunner.  
Zudem wird es nicht möglich sein, gegen die Entscheide der Expert*innengruppe, welches die 
Gesuche abschliessend beurteilt, Rechtmittel zu ergreifen. “Umso wichtiger ist, dass alle Betei-
ligten über dieselben Informationen verfügen, die einfach sowie leicht zugänglich und idealer-
weise in der Verordnung festgehalten sind”, so Kantonsrat Marcel Budmiger weiter.  
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